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S a t z u n g  
 

zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bedburg 

- Baumschutzsatzung -  vom 16.12.2021 
 

Der Rat der Stadt Bedburg hat aufgrund des §  7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW 1994, S. 666) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. 
September 2020 (GV NRW 2020, S. 916) und des §  49 des Gesetzes zum Schutz 
der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetzt – LNatSchG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV NRW S. 193, ber. S 214) in seiner Sitzung 
am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
Die Bezeichnung der männlichen Form (z.B. der Eigentümer) gilt gleichermaßen 
für alle Geschlechter. 

 
§ 1 

 
Gegenstand der Satzung 

 
(1) Nach Maßgabe dieser Satzung wird der Baumbestand (Bäume) zur  
 a) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

 b) Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes und zur 

Sicherung der Naherholung,  

 c) Abwehr schädlicher Einwirkungen, auf den Menschen und auf Stadtbiotope 

 d) Erhaltung oder Verbesserung des Stadtklimas, 

 e) Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes,  

 gegen schädliche Einwirkungen geschützt. 
 
(2) Geschützte Bäume sind zu erhalten und mit diesem Ziel zu pflegen und vor 

Gefährdung zu bewahren.  
 

§ 2 
 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Satzung regelt den Schutz des Baumbestandes innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der 
Bebauungspläne. 

 
(2) Diese Satzung gilt nicht für den Geltungsbereich von Bebauungsplänen, in 

denen land- oder forstwirtschaftliche Nutzung oder Grünflächen festgelegt sind, 
wenn und soweit sich ein Landschaftsplan auf diese Flächen erstreckt (§ 14 
Abs. 1 LNatSchG NRW). Diese Satzung findet weiter keine Anwendung, wenn 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs 
der Bebauungspläne durch ordnungsbehördliche Verordnung 
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Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile 
ausgewiesen werden (§ 43 LNatSchG NRW) oder Sicherstellungsanordnungen 
ergehen (§ 48 LNatSchG NRW)), sofern die Verordnung oder 
Sicherstellungsanordnungen Regelungen für den Baumbestand enthalten.  

 
(3) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Wald im Sinne des Gesetzes 

zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
(Bundeswaldgesetz) vom 02.05.1975 (BGBl. I S. 1307), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I 2017 S. 75) und des 
Forstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24.04.1980 (GV NRW S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV NRW S. 193, 
ber. S. 214) 

 
§ 3 

 
Geschützte Bäume 

 
 (1) Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm und  

mehr, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden (geschützte  
Bäume). Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, so ist der Stammumfang 
unmittelbar unter dem Kronenansatz maßgebend.  
Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn die Summe der Stammumfänge 
80 cm und mehr beträgt und mindestens ein Stamm einen Mindestumfang von 
50 cm aufweist. 

 
(2) Diese Satzung gilt auch für Bäume, die aufgrund von Festsetzungen eines 

Bebauungsplanes zu erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht vorliegen sowie für die nach dieser Satzung vorgenommenen 
Ersatzpflanzungen (s. § 7). 

 
 
 
 

§ 4 
 

Verbotene Handlungen 
 

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es verboten, geschützte Bäume zu 
entfernen, zu zerstören, zu schädigen oder ihren Aufbau wesentlich zu 
verändern. Eine wesentliche Veränderung des Aufbaus liegt vor, wenn an 
geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die auf das 
charakteristische Aussehen erheblich einwirken oder das weitere Wachstum 
beeinträchtigen. 

 
(2) Nicht unter die Verbote des Absatzes 1 fallen: 

1. ordnungsgemäße Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung geschützter Bäume 
2. Maßnahmen an Bäumen im Rahmen des Betriebes von Baumschulen oder   

Gärtnereien, 
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3. Maßnahmen zur Gestaltung, Pflege und Sicherung von öffentlichen 
Grünflächen und Wasserflächen sowie zur Bewirtschaftung von Wald 

4. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Personen oder Sachen von bedeutendem Wert, welche von geschützten 
Bäumen ausgeht, oder die zwar nicht von diesen ausgeht, aber nur durch 
gegen die geschützten Bäume gerichtete Handlungen abgewehrt werden 
kann. Die vorgenannten unaufschiebbaren Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr sind der Stadt unverzüglich anzuzeigen. 

 
(3) Unter die Verbote des Absatzes 1 fallen auch Einwirkungen auf den Raum 

(Wurzel- und Kronenbereich), den die geschützten Bäume zur Existenz 
benötigen und die zur Schädigung oder zum Absterben des Baumes führen 
oder führen können, insbesondere durch: 

 
 a) Befestigung der Fläche mit einer wasserundurchlässigen Decke (z.B. 

Asphalt, Beton), 
 b) Abgrabungen, Ausschachtungen (z.B. durch Aushebung von Gräben) oder 

Aufschüttungen, 
 c) Lagern, Anschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, 

Farben oder Abwässern, 
 d) Austreten von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen, 
 e) Anwendungen von Unkrautvernichtungsmitteln (Herbizide), soweit sie nicht 

für die Anwendung unter Gehölzen zugelassen sind sowie 
 f) Anwendung von Streusalzen, soweit nicht durch die Straßenreinigungs- und 

Gebührensatzung etwas Anderes bestimmt ist. 
 

§ 5 
 

Anordnung von Maßnahmen 
 

(1) Die Stadt kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines 
Grundstückes bestimmte Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum 
Schutz von gefährdeten Bäumen im Sinne des § 1 dieser Satzung trifft; dies gilt 
insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen. 

 
(2) Trifft der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstücks 

Maßnahmen, die eine schädigende Wirkung auf geschützte Bäume 
angrenzender Grundstücke haben können, findet Absatz 1 entsprechende 
Anwendung. 

 
(3) Die Stadt kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte die 

Durchführung bestimmter Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an geschützten 
Bäumen durch die Stadt oder durch von ihr Beauftragte duldet, sofern ihm die 
Durchführung nicht selbst zugemutet werden kann oder die Durchführung durch 
den Pflichtigen den Belangen des Baumschutzes (§ 1) voraussichtlich nicht 
Rechnung tragen würde. 
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§ 6 
 

Ausnahmen und Befreiungen 
 

(1) Ausnahmen zu den Verboten des § 4 sind zu genehmigen, wenn 
 

   a) der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes aufgrund von 
Vorschriften des öffentlichen Rechts oder eines rechtskräftigen Urteils 
verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen oder ihren Aufbau wesentlich 
zu verändern und er sich nicht in anderer zumutbarer Weise von dieser 
Verpflichtung befreien kann, 

 b) eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht 
oder nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann, 

 c) von dem geschützten Baum Gefahren für Personen oder Sachen von 
bedeutendem Wert, die nicht gegenwärtig sind (§ 4 Abs. 2) ausgehen und 
die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt 
werden können,  

 d) der geschützte Baum krank ist und die Erhaltung auch unter 
Berücksichtigung des öffentlichen Interesses nicht mit zumutbarem Aufwand 
möglich ist, 

 e) die Beseitigung des Baumes auf überwiegendem, auf andere Weise nicht zu 
verwirklichendem öffentlichen Interesse dringend erforderlich ist, 

 f) die Bäume die Einwirkung von Licht und Sonne auf Fenster unzumutbar 
beeinträchtigen. Eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster 
so beschattet werden, dass dahinterliegende Wohnräume während des 
Tages nur mit künstlichem Licht benutzt werden können, aber ohne 
Einwirkung der betroffenen Bäume ohne künstliches Licht im Rahmen der 
gewöhnlichen Zweckbestimmung nutzbar wären.  

   
  Die Erlaubnisvoraussetzungen gemäß Abs. 1 Satz 1 sind vom Antragsteller 

nachzuweisen. 
 
(2) Von den Verboten des § 4 können im Einzelfall Befreiungen erteilt werden, 

wenn 
  
 a) das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und eine 

Befreiung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist oder 
 b) Gründe des allgemeinen Wohles die Befreiung erfordern. 
 
(3) Ausnahmen oder Befreiungen sind bei der Stadt schriftlich zu beantragen. Dem 

Antrag ist ein Lageplan beizufügen. Im Lageplan sind die auf dem Grundstück 
vorhandenen geschützten Bäume mit ihrem Standort unter Angabe der Art, des 
Stammumfanges und des Kronendurchmessers einzutragen. Im Einzelfall kann 
die Stadt den Maßstab des Lageplanes bestimmen oder die Vorlage 
zusätzlicher Unterlagen fordern. 

 
(4) Die Entscheidung über die Ausnahme oder Befreiung wird schriftlich erteilt. Sie 

ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter und kann mit Nebenbestimmungen 
verbunden werden.  
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(5)  Um Brut- und Aufzuchtplätze der heimischen Tierwelt nicht zu gefährden, sind 
bei der genehmigten Fällung von geschützten Bäumen oder deren 
fachgerechtem Rückschnitt die Vorschriften zum Artenschutz nach §§ 39 und 
44 BNatSchG zu beachten. 

 
(6)  Die erteilte Genehmigung oder Befreiung ist maximal bis zum Beginn der 

Vogelschutzzeit des übernächsten Jahres gültig. Sollte die genehmigte 
Maßnahme bis dahin nicht durchgeführt sein, erlischt die Erlaubnis.  

 
§ 7 

 
Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlung 

 
(1) Wird auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 Buchstabe b) und f) und Abs. 2 eine 

Ausnahme oder eine Befreiung erteilt, so hat der Antragsteller auf seine Kosten 
für jeden entfernten geschützten Baum nach Maßgabe des Absatzes 2 neue 
Bäume auf einem Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung zu pflanzen 
und zu erhalten (Ersatzpflanzung). 

 
(2) Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des entfernten 

Baumes. Beträgt der Stammumfang des entfernten Baumes gemessen in 1 m 
Höhe über dem Erdboden mehr als 80 cm, ist als Ersatz ein Baum derselben 
oder zumindest gleichwertigen Art aus der in Anhang 1 angefügten Liste mit 
Mindeststammumfang von 18 bis 20 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden ge-
messen zu pflanzen. Beträgt der Stammumfang mehr als 150 cm, so ist für 
jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang ein zusätzlicher Baum der 
vorbezeichneten Art zu pflanzen. Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht an, 
ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen. 

 
(3)  Kommt der Antragsteller seiner Verpflichtung gemäß § 7 Abs. 1, eine 

Ersatzpflanzung vorzunehmen nicht nach, oder ist eine Ersatzpflanzung aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, so hat er eine 
Ausgleichszahlung zu leisten. 

 
(4) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des Baumes, der 

beseitigt wurde (Abs. 1 bis Abs. 3) zuzüglich einer Pflanzkostenpauschale von 
30% des Nettoerwerbspreises. Für die Bemessung der Ausgleichszahlung ist 
die Bewertungsmethode nach Koch anzuwenden. 

 
(5) Von der Regelung des Absatzes 1 können in besonders begründeten Fällen 

Ausnahmen zugelassen werden. In jedem Fall müssen die Belange des 
Baumschutzes (§ 1) gewahrt bleiben. 

 
(6)  Die Ersatzpflanzung ist spätestens ein Jahr nach der Fällung durchzuführen. 

Bei Bauvorhaben ist die Ersatzpflanzung innerhalb von sechs Monaten nach 
Fertigstellung des Objektes bzw. der Außenanlagen vorzunehmen. 
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§ 8 
 

Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren 
 
(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine 

Baugenehmigung beantragt, so sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück 
und den Nachbargrundstücken vorhandenen geschützten Bäume im Sinne des 
§ 2, ihr Standort, die Art, der Stammumfang und der Kronendurchmesser 
einzutragen. 

 
(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben beantragt, bei dessen 

Verwirklichung geschützte Bäume entfernt, zerstört, geschädigt oder verändert 
werden sollen, so ist der Antrag auf Erlaubnis gemäß § 6 Abs. 3 dem Bauantrag 
beizufügen.  

 
(3) Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten auch für Bauvoranfragen. Die Darstellung 

der Bäume kann in diesem Fall maßstabgerecht auf einer Abzeichnung der 
Flurkarte erfolgen.                                                                 

 
§ 9 

 
Folgenbeseitigung 

 
(1) Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit 

geschützten Bäumen entgegen den Verboten des § 4 und ohne dass die 
Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Befreiung nach § 6 vorliegen, 
geschützte Bäume entfernt oder zerstört, so hat der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte für jeden entfernten oder zerstörten geschützten Baum 
nach Maßgabe des Abs. 4 einen gleichwertigen Baum zu pflanzen und zu 
erhalten (Ersatzpflanzung). 

 
(2) Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit 

geschützten Bäumen entgegen den Verboten des § 4 und ohne dass die 
Voraussetzungen für eine Ausnahme oder Befreiung nach § 6 vorliegen, 
geschützte Bäume geschädigt oder wird ihr Aufbau wesentlich verändert, so hat 
der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte, soweit dies möglich ist, Schäden 
oder Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern. Ist dies nicht möglich, hat 
der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. 

 
(3) Ist in Fällen der Absätze 1 und 2 eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen ganz oder teilweise nicht möglich, so ist eine 
Ausgleichszahlung für jeden zu ersetzenden geschützten Baum zu leisten. 

 
(4) Für die Ersatzpflanzung (Abs. 1 und 2) und die Ausgleichszahlung (Abs. 3) sind 

die Bestimmungen des § 7 sinngemäß anzuwenden. 
 
(5) Hat ein Dritter geschützte Bäume ohne Berechtigung entfernt, zerstört oder 

geschädigt oder ihren Aufbau wesentlich verändert, so entstehen die 
Verpflichtungen für den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten nach den 
Absätzen 1 bis 4 nur bis zur Höhe des Ersatzanspruchs gegenüber dem Dritten, 
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wenn der Ersatzanspruch geringer ist als die Aufwendungen, die bei Erfüllung 
der Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 zu erbringen wären. 

  
(6)  Im Fall des Absatzes 5 haften die Eigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte 

und der Dritte gesamtschuldnerisch bis zur Höhe des 
Schadenersatzanspruches des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten 
gegenüber Dritten; darüber hinaus haftet der Dritte allein. 

 
§ 10 

 
Verwendung von Ausgleichszahlungen 

 
Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ausgleichszahlungen sind an die Stadt 
zu leisten. Sie sind zweckgebunden für Ersatzpflanzungen im Geltungsbereich 
dieser Satzung, nach Möglichkeit in der Nähe des Standortes der entfernten oder 
zerstörten Bäume, zu verwenden. 
 

§ 11 
 

Betreten von Grundstücken 
 

Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, nach angemessener Vorankündigung 
mit Zustimmung des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten zum Zwecke der 
Durchführung dieser Satzung Grundstücke zu betreten. Sie sind verpflichtet, sich 
auf Verlangen des Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten 
auszuweisen. Sofern Gefahr im Verzuge besteht, kann auf eine Vorankündigung 
verzichtet werden. 
 

§ 12 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig gemäß § 77 Abs. 1 Nr. 10 LNatSchG NRW handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 
 a) geschützte Bäume entgegen den Verboten des § 4 und ohne 

Ausnahmegenehmigung oder Erteilung einer Befreiung nach § 6 entfernt, 
zerstört, schädigt oder ihren Aufbau wesentlich verändert, 

 b) Anordnungen zur Pflege, zur Erhaltung oder zur sonstigen Sicherung 
gefährdeter geschützter Bäume gemäß § 5 Absätze 1 und 2 nicht Folge 
leistet, 

a) Nebenbestimmungen zu einer Ausnahmegenehmigung oder Erteilung einer 
Befreiung nach § 6 nicht erfüllt, 

b) Seinen Verpflichtungen nach §§ 7 oder 9 nicht nachkommt, 
 e) entgegen § 8 Absätze 1 und 3 geschützte Bäume nicht in den Lageplan 

einträgt oder 
f) § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 78 Abs. 1 LNatSchG NRW mit einer    
Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht 
nach anderen Rechtsvorschriften mit Strafe bedroht ist. 
 

§ 13 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes in der Stadt Bedburg - Baumschutzsatzung -  vom 23.10.1986 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.08.2003 außer Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Wortlaut der Satzung stimmt 
mit dem Beschluss des Rates der Stadt Bedburg aus seiner Sitzung am 14.12.2021 überein. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Bedburg, den 16.12.2021 
 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 
  
Solbach 
 

 

 

 
Anlage 1 
zu § 7 der Baumschutzsatzung der Stadt Bedburg 
 
Liste für die Ersatzpflanzung heimischer Gehölze sowie klimastressresistenter 
Bäume 
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Anlage 1 zur Baumschutzsatzung 

Liste für die Ersatzpflanzung heimischer Gehölze  

sowie klimastressresistenter Bäume 

BEZEICHNUNG DEUTSCHE BEZEICHNUNG 

Acer campestre Feld-/Hecken-Ahorn 

Acer campestre 'Elsrijk' Feld-Ahorn 

Acer rubrum 'Somerset' Rot-Ahorn 

Carpinus betulus 'Fastigiata Säulen Hainbuche 

Carpinus betulus 'Lucas Hainbuche Lucas 

Fraxinus ornus 'Louisa Lady' Blumen Esche Louisa Lady 

Ginkgo biloba Ginkobaum 

Gleditsia triacanthos 'Skyline' Lederhülsenbaum 

Koelreuteria paniculata Blasenesche 

Liquidambar styr. 'Worplesdon' Amberbaum 

Malus 'Evereste Zierapfel 

Malus trilobata Dreilappiger Apfel 

Parrotia persica Eisenholzbaum 

Prunus padus 'Schloss Tiefurt' Traubenkirsche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus rob. 'Fastigiata Koster Säulen Eiche 

Sophora japonica 'Regent' Schnurbaum 

Tilia cordata 'Greenspire' Sommergrünbaum 

Tilia flavescens 'Glenleven Kegel-Linde 

Ulmus 'Columella' Säulen-Ulma 

  

  

Hochwachsende Laubbäume   

fagus sylvatica Rotbuche 

fraxinus exzelsior Esche 

quercus petraes Traubeneiche 

quercus robur Stieleiche 

tilia cordata Winterlinde 

ulmus carpinfolia Feldulme 

ulmus loevis Flatterulme 

    

Mittelhochwachsende 
Laubbäume 

  

acer campestre Feldahorn 

alnus glutinose Schwarzerle 

carpinus betulus Hainbuche 

malus sylvestris Wildapfel 

pyrus communis Wildbirne 
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prunus padus Traubenkirsche 

prunus avium Vogelkirsche 

sorbus aucuparia Eberesche 

salix alba Silberweide 

    

 
Anlage 2 
Wertermittlung von Bestandsminderungen nach Koch 
Anlage 2 
 
Zur Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bedburg (Baumschutzverordnung-
BaumSchV) vom 01.01.2022 
 
 
Wertermittlung von Bestandsminderungen 
 
1.Ersatzwertberechnung-Beseitigung 
 
Der Wert eines Baumes errechnet sich wie folgt: 
 

- Der Flächengrundwert des jeweiligen Baumes (Tabelle 1) ist mit der Zahl der 
Quadratzentimeter der Stammquerschnittfläche (gemessen in 1 m Höhe) zu vervielfachen. 

- Von dem so errechneten Wert des Baumes wird die Wertminderung, die sich nach Tabelle 3 
errechnet, abgezogen. 
 

Die jeweilige Wertminderung tritt ein, wenn in einer Zeile der Tabelle 3 ein Merkmal zutrifft. Treffen 
mehrere Merkmale zu, so ist der Vomhundertsatz der darunter liegenden Zeile anzuwenden. Bei der 
Berechnung von Unfallschäden ist zunächst der Wert des unbeschädigten Baumes unter Beachtung 
der Spalten 1 bis 4 zu berechnen; von dem so ermittelten Wert ist die sich aus Spalte 5 ergebende 
Wertminderung zu bilden. 
 

 
Tabelle 1 – Flächengrundwert 
 
Katalogwert (1-Stück-Preis) einschl. MwSt. für Gehölze mit 14/16 cm Stammumfang auf den qcm 
Stammquerschnittfläche umgerechnet. 
 
Gehölzpreisgruppen *) 
 
                  Flächengrundwert                                                                                                      (€/qcm) 

1 Weide, Pappel 1,35 
2 Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche, Erle 1,90 
3 Ulme, Vogelkirsche 2,40 
4 Linde, Esche, Ahorn, Eberesche 2,85 
5 Birke, Robinie, Kastanie 3,70 
6 Mehlbeere, Platane, Weißdorn 4,15 
7 Hainbuche, Buche 4,55 
8 Eiche, Gleditschie, Walnuss 6,20 
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*) Nicht aufgeführte Gehölze werden in vergleichbare Gehölzgruppen eingeordnet. 
 
 
2.Ersatzwertberechnung – Teilschäden 
 
Zuerst wird der Ersatzwert des Baumes nach Abschnitt 1 ermittelt. Von dem so ermittelten Ersatzwert 
errechnet sich die Ausgleichszahlung von Teilschäden gemäß Tabelle 2. 
 
 
 
Baumschutzverordnung 

 
 
Die Schwere eines Teilschadens wird die folgt ermittelt: 
 
 

a) Krone: 
 
Bei abgeschnittenen oder gebrochenen Ästen oder sonstigen Verstümmelungen der Krone 
wird der verbliebende Umfang im Verhältnis zum vorherigen Zustand der Krone festgestellt. 
 

 
b) Stamm: 

 
Bei Stammverletzungen so wie abgerissener oder abgeholzter Rinde wird die Breite der 
Verletzung gemessen und ihr Verhältnis zum Stammumfang festgestellt. 
 
 

c) Wurzel: 
 
Bei abgeschnittenen oder sonst zerstörten Wurzeln wird das verbliebene Wurzelwerk im 
Verhältnis zu seinem vorherigen Zustand festgestellt. 

 
 
 
 
 
Tabelle 2 – Ausgleichszahlungen bei Teilschäden 
 
 
Verletzung in %            Ausgleichszahlungen in % gemäß Abschnitt 2 a bis c des Ersatzwertes  

bis zu 20 % 20 % 
bis zu 25 % 25 % 
bis zu 30 % 35 % 
bis zu 35 % 50 % 
bis zu 40 % 70 % 
bis zu 50 % 90 % 
bis zu 50 % 100 % 
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Lassen sich die Schäden durch fachgerechte Behandlung des Baumes ausgleichen, kann der 
Prozentsatz angemessen reduziert werden. Umgekehrt ist eine Erhöhung gerechtfertigt, wenn 
besonders wertvolle oder für das Wachstum des Baumes wichtige Teile geschädigt sind. 
 
 
 
Baumschutzverordnung 

 

 

Tabelle 3 – Wertminderung 

 

 

Wertminderung           Arten und Standortwahl             Standortbedingungen        Wachstum                Unfallschaden an Krone, 

Stamm u. Wurzel 

 

1 2 3 4 5 

keine einwandfrei gelungen Ausreichender Abstand wüchsig keine 

10-20 % keine sehr wesentlichen 

Fehler 

etwas zu eng mittelwüchsig leichter Schaden bis ca. 15 

% durch Pflege weitgehend 

regulierbar 

30-40 % wesentliche Fehler zu eng weniger wüchsig schwer regulierbare 

Schäden (20-25 %) 

50 % wesentlichere Fehler Abstand noch 

unzureichend 

schwachwüchsig schwere Schäden 

 (30 %) 

60-70 % grob Fehlerhaft Viel zu enger 

Standraum 

sehr 

schwachwüchsig 

Sehr schwere Schäden  

(35-40 %) 

80-100 % (fast) funktions – und 

wertlos 

Völlig unzulänglich (fast) kraftlos Schwerste Schäden 

 (über 40 %) 
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Hinweis: 
 

§ 39 BNatSchG 

(1) Es ist verboten, 
1.wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
2.wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände 
niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten, 
3.Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 
(2) Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der in Anhang V der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten aus der Natur zu entnehmen. Die Länder können Ausnahmen von Satz 1 unter den Voraussetzungen des § 45 
Absatz 7 oder des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG zulassen.(3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, 
Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die 
keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.(4) Das 
gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf unbeschadet der Rechte der Eigentümer und sonstiger 
Nutzungsberechtigter der Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt werden. Die 
Entnahme hat pfleglich zu erfolgen. Bei der Entscheidung über Entnahmen zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts sind die günstigen 
Auswirkungen auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 

(5) Es ist verboten, 
1.die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und Hängen 
abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, dass die Tier- oder 
Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 
2.Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, 
lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den 
Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen, 
3.Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte 
nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden, 
4.ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch der Naturhaushalt, insbesondere 
die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird. 

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für 
1.behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2.Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie 
a)behördlich durchgeführt werden, 
b)behördlich zugelassen sind oder 
c)der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 
3.nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4.zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei den Verboten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines 
Landes oder für Teile des Landes erweiterte Verbotszeiträume vorzusehen und den Verbotszeitraum aus klimatischen Gründen um bis zu 
zwei Wochen zu verschieben. Sie können die Ermächtigung nach Satz 3 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
(6) Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. 
Oktober bis zum 31. März aufzusuchen; dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig störender Handlungen sowie 
für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. 
(7) Weiter gehende Schutzvorschriften insbesondere des Kapitels 4 und des Abschnitts 3 des Kapitels 5 einschließlich der Bestimmungen 
über Ausnahmen und Befreiungen bleiben unberührt. 

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für 
1.behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2.Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie 
a) behördlich durchgeführt werden, 
b) behördlich zugelassen sind oder 
c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 
3.nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4.zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bei den Verboten des Satzes 1 Nummer 2 und 3 für den Bereich eines 
Landes oder für Teile des Landes erweiterte Verbotszeiträume vorzusehen und den Verbotszeitraum aus klimatischen Gründen um bis zu 
zwei Wochen zu verschieben. Sie können die Ermächtigung nach Satz 3 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
(6) Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räume, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit vom 1. 
Oktober bis zum 31. März aufzusuchen; dies gilt nicht zur Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig störender Handlungen sowie 
für touristisch erschlossene oder stark genutzte Bereiche. 
(7) Weiter gehende Schutzvorschriften insbesondere des Kapitels 4 und des Abschnitts 3 des Kapitels 5 einschließlich der Bestimmungen über 
Ausnahmen und Befreiungen bleiben unberührt. 
 

 

 
 


